
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Beschäftigte im Kassen- und Rechnungswesen 
(Teil B Abschnitt XIII der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VIII / - 
VIII ohne 
Aufstieg 

EG 3 /  
EG 3 

 
Angestellte, die Buchungen mittels Buchungsmaschinen 
vornehmen (Maschinenbucher). 
 

 
gestrichen 

 

5 VII / 1. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Angestellte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten. 
 

 
1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder 

Sachkonten führen oder verwalten. 
 

 VII / 2. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Maschinenbucher auf Arbeitsplätzen mit umfangreichem und 
vielfältigem Buchungsanfall. 
 

 
gestrichen 

 

5 

VII / 3. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

Kassierer in kleineren Kassen. 
 
2. Kassiererinnen und Kassierer in kleineren Kassen. 

 

VII / 4. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

Zahlstellenverwalter größerer Zahlstellen. 

 
3. Zahlstellenverwalterinnen – und verwalter größerer Zahlstel-

len. 
 

VII / 5. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

Verwalter von Einmannkassen. 
 
4. Verwalterinnen und Verwalter von Einmannkassen. 

 

6 VIb / 1. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Angestellte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen in nicht uner-
heblichem Umfang schwierige buchhalterische Tätigkeiten 
übertragen sind.  
 
(Der Umfang der schwierigen buchhalterischen Tätigkeiten 
ist nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der ge-
samten Tätigkeit ausmacht.) 
 

 
1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder 

Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen in nicht un-
erheblichem Umfang schwierige buchhalterische Tätigkei-
ten übertragen sind.  
 



2 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

6 

VIb / 2. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Angestellte in Kassen, denen mindestens drei Angestellte mit 
buchhalterischen Tätigkeiten mindestens der Vergütungs-
gruppe VIII oder Maschinenbucher ständig unterstellt sind. 
 

 
2. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschäftig-

te mit buchhalterischen Tätigkeiten ständig unterstellt sind. 
 

VIb / 3. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

Kassierer in Kassen, soweit nicht anderweitig eingereiht. 

 
3. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen, soweit nicht an-

derweitig eingruppiert. 
 

VIb / 4. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und 
Umfang besonders schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen. 

 
4. Verwalterinnen und Verwalter von Zahlstellen, in denen 

ständig nach Art und Umfang besonders schwierige Zah-
lungsgeschäfte anfallen. 
 

VIb / 5. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

Leiter von Kassen mit mindestens einem Kassenangestellten 
der Vergütungsgruppen VII oder VIII.  

 
5. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens einer 

oder einem Kassenbeschäftigten. 
 

8 

Vc / 1. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

Angestellte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen überwiegend 
schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen sind.  

 
1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder 

Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen schwierige 
buchhalterische Tätigkeiten übertragen sind. 
 

Vc / 2. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

Angestellte in Kassen, denen mindestens drei Angestellte mit 
buchhalterischen Tätigkeiten mindestens der Vergütungs-
gruppe VII ständig unterstellt sind. 

 
2. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschäftig-

te mit buchhalterischen Tätigkeiten ständig unterstellt sind. 
 

Vc / 3. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

Kassierer in Kassen an Arbeitsplätzen mit ständig über-
durchschnittlich hohen Postenzahlen. 

 
3. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen an Arbeitsplätzen 

mit ständig überdurchschnittlich hohen Postenzahlen. 
 

Vc / 4. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und 
Umfang besonders schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen, 
wenn ihnen mindestens drei Angestellte ständig unterstellt 
sind. 

 
4. Verwalterinnen und Verwalter von Zahlstellen, in denen 

ständig nach Art und Umfang besonders schwierige Zah-
lungsgeschäfte anfallen, wenn ihnen mindestens drei Be-
schäftigte ständig unterstellt sind. 
 



3 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

8 Vc / 5. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

Leiter von Kassen mit mindestens drei Kassenangestellten 
mindestens der Vergütungsgruppen VIII. 

 
5. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens drei 

Kassenbeschäftigten. 
 

9a 

Vb / 1. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 
 

Angestellte in gemeindlichen Kassen, die verantwortlich Per-
sonen- oder Sachkonten führen oder verwalten und für min-
destens fünf Sachbuchhaltereien die Kassenrechnung erstel-
len und die Haushaltsrechnung vorbereiten.  

 
1. Beschäftigte in gemeindlichen Kassen, die verantwortlich 

Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten und für 
mindestens fünf Sachbuchhaltereien die Kassenrechnung 
erstellen und die Haushaltsrechnung vorbereiten. 

Vb / 2. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 

Angestellte in gemeindlichen Buchhaltereien, denen mindes-
tens drei Angestellte mit buchhalterischen Tätigkeiten min-
destens der Vergütungsgruppe VIb ständig unterstellt sind. 

 
2. Beschäftigte in gemeindlichen Buchhaltereien, denen min-

destens drei Beschäftigte mit buchhalterischen Tätigkeiten 
mindestens der Entgeltgruppe 6 ständig unterstellt sind. 

Vb / 3. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 
 

Kassierer in Kassen, die das Ergebnis mehrerer Kassierer 
zusammenfassen. 

 
3. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen, die das Ergebnis 

mehrerer Kassiererinnen / Kassierer zusammenfassen. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9a 

Vb / 4. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 

Kassierer in Kassen mit schwierigem Zahlungsverkehr und 
ständig außergewöhnlich hohen Barumsätzen. 

 
4. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen mit schwierigem 

Zahlungsverkehr und ständig außergewöhnlich hohen Ba-
rumsätzen. 

Vb / 5. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 

Leiter von Kassen mit mindestens 5 Kassenangestellten. 
 

5. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens 5 Kas-
senbeschäftigten. 

Vb / 6. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 

Leiter von Kassen, die zugleich Leiter der Vollstreckungsstel-
le sind, soweit nicht in Vergütungsgruppe IVb oder IVa einge-
reiht. 

 
6. Leiterinnen und Leiter von Kassen, die zugleich Leiterinnen 

/ Leiter der Vollstreckungsstelle sind, soweit nicht in Ent-
geltgruppe 9b oder 10 eingruppiert. 

Vb / 7. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 

Ständige Vertreter der Leiter von Kassen mit mindestens 12 
Kassenangestellten. 

 
7. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder 

Leitern von Kassen mit mindestens zwölf Kassenbeschäf-
tigten. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9b 

IVb / 1. 
IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9 

Leiter von Kassen mit mindestens 12 Kassenangestellten. 

 
1. Leiter von Kassen mit mindestens zwölf Kassenbeschäftig-

ten. 
 

IVb / 2. 
IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9 

Leiter von Kassen mit mindestens 6 Kassenangestellten, 
wenn sie zugleich Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 

 
2. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens sechs 

Kassenbeschäftigten, wenn sie zugleich Leiterinnen oder 
Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 
 

IVb / 3. 
IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9 

Ständige Vertreter der Leiter von Kassen mit mindestens 30 
Kassenangestellten. 

 
3. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen der 

Leitern von Kassen mit mindestens 30 Kassenbeschäftig-
ten. 
 

10 

IVa / 1. 
IVa ohne 
Aufstieg 

EG 10 /  
EG 10 

Leiter von Kassen mit mindestens 30 Kassenangestellten. 

 
1. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens 30 Kas-

senbeschäftigten. 
 

IVa / 2. 
IVa ohne 
Aufstieg 

EG 10 /  
EG 10 

Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kassenangestellten, 
wenn sie zugleich Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 

 
2. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kas-

senbeschäftigten, wenn sie zugleich Leiterinnen oder Leiter 
der Vollstreckungsstelle sind. 
 

 


